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Verfassungsgesetz 
vom 3. Dezember 1980 

über die Verlängerung der Geltungsdauer des 
Verfassungsgesetzes vom 17. November 1978 

über die Durchführung von 
Güterzusammenlegungen 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

Einziger Artikel 

Die Geltungsdauer des Verfassungsgesetzes vom 17. November 1978 
über die Durchführung von Güterzusammenlegungen, LGBl. 1978 Nr. 
35, wird bis zum 31. Dezember 1981 verlängert. 

Der Landtag hat dieses Verfassungsgesetz als dringlich erklärt. 

gez. Franz Josef 

gez. Hans Brunhart 
Fürstlicher Regierungschef 


